Merkblatt zur Führung und Kennzeichnung (Markierung) von Wanderwegen im  Bereich des OWV
I Vorwort

Der folgende Text wurde von den Hauptwegewarten in Anlehnung an den Leitfaden und an Schulungsunterlagen des Deutschen Wanderverbands verfasst. Sein Zweck verfolgt zwei Ziele: Wege- und Markierungswarte der Zweigvereine, aber auch Personen außerhalb des OWV, die sich um markierte Wanderwege kümmern wollen, sollen hier eine Anleitung vorfinden. Zugleich kann der Wanderer, der im Bereich des OWV einer bestimmten Markie-rung folgt, leicht und schnell erkennen, ob es sich um einen modern betreuten Weg handelt.

II Linienführung (Route)

Der Deutsche Wanderverband (DWV) hat den Begriff „Gehnussweg“ geprägt. Ein Weg, der dieses Qualitätssiegel bekommen soll, muss (auch in seinen Teilen) Qualitätsansprüche (Kriterien) erfüllen. Häufig schwer zu erfüllen, aber absolut verbindlich für einen solchen Weg sind folgende Forderungen, und zwar jede für sich:
1) Verbunddecken (Teer, Pflaster, Beton) dürfen höchstens 20 % der Gesamtstrecke ausmachen und höchstens 3000 m am Stück. Auch Wege in Ortschaften und Feldwege, wenn sie geteert sind, zählen hier mit.
2) Schlecht begehbare Stücke (z.B. grober Schotter) dürfen höchstens 1500 m lang sein und sie dürfen höchstens 5 % der Gesamtstrecke ausmachen.
3) Auf  befahrenen Straßen darf so ein Weg höchstens 300 m entlang führen. Solche Straßen sind in Wanderkarten der Fa. Fritsch oder des LVG gelb eingetragen.

4) Neben befahrenen Straßen (zum Beispiel auf Bürgersteigen) darf so ein Weg höchstens 3000 m am Stück und höchstens 10 % der Gesamtstrecke führen.

5) Mindestens 35 % der Gesamtstrecke müssen naturbelassen sein.
6) Die Markierung muss überall den Regeln des DWV entsprechen (siehe III).

Neue Wanderwege sollten diesen Regeln möglichst gut entsprechen, alte sollte man im Sinne dieser Regeln verbessern oder im Zweifelsfalle auflassen. Gehnusswege müssen alle diese Regeln erfüllen.
III Markierungen:
1) Jeder Wanderweg muss in beiden Richtungen markiert sein.

2) Neue Markierungszeichen sollen in der Regel nicht größer als 10 cm sein.

3) Bei Kreuzungen müssen die Zeichen in beiden Richtungen vom Kreuzungsmittelpunkt aus sichtbar sein.

4) Auch bei Gabelungen oder Abzweigungen muss in beiden Richtungen markiert sein.

5) Auch wenn keine Kreuzung, Gabelung oder Abzweigung ein Zeichen veranlassen, muss nach etwa 200 m wieder ein Markierungszeichen (Beruhigungszeichen) kommen
6) Wenn mehrere Markierungen miteinander laufen, sollten möglichst immer alle Zeichen an demselben Markierungsträger (z. B. Baum) erscheinen.

7) Pfeile gelten immer für die darüber angebrachten Markierungen.

8) Markierungen für Zielwege sind eckig, für örtliche Rundwege rund.

Das OWV-Standardzeichen für Zielwege ist ein quergestelltes Rechteck mit dem Seitenverhältnis 7 : 10.

IV Weitere Qualitätsmerkmale

            Informationstafeln, Wegweiser und Sitzgruppen verstärken das Vertrauen des   

            Wanderers in die Betreuer des Weges. 

